
 

 

 

 

 
Vorstellung der wählbaren Kandidatinnen und Kandidaten 
 
Die Parteien von Zäziwil haben sich untereinander auf einen Werbe-
kodex (Verhaltensregeln) für die Wahl vom 22. Oktober 2023 geei-
nigt. Alle Kandidatinnen und Kandidaten, die für die Wahl in den Ge-
meinderat auf einer Liste aufgeführt sind, werden nach einem ein-
heitlichen Raster vorgestellt. Auf den individuellen Versand von Wer-
bematerial der Parteien wird verzichtet.  
 
Kandidatinnen und Kandidaten, welche auf dem Wahlvorschlag zwei-
mal aufgeführt wurden (Kumulation), werden in der Vorstellung nur 
einmal erwähnt.  
 
Folgende wählbaren Kandidaturen sind gültig eingereicht worden: 
  

Gemeindeurnenwahl vom 22. Oktober 2023 
Wahl von 5 Mitgliedern in den Gemeinderat 
(Legislaturperiode 2024 bis 2027) 
 



Liste 1: Die Mitte 
 

 

 Hirschi Urs, 1973, bisher 
Brunnenbachweg 30 
Listen-Nr. 01.01/01.02 
 
- Meisterlandwirt 
- Hobbies: Politische Tätigkeit 
- 12 Jahre Mitglied des Gemeinderates, 

davon 4 Jahre als Gemeindepräsident 
(2020 bis 2023) 

 

 von Känel Cornelia, 1966, neu 
Thunstrasse 15 
Listen-Nr. 01.03 
 
- Eidg. dipl. HR-Fachfrau 
- Hobbies: Wandern, Musik 
- Fachrichterin Arbeitsrecht,  

Schlichtungsbehörde / Regionalgericht 
 

 Hofer Fuchser Manuela, 1967, bisher 
Bahnhofstrasse 6 
Listen-Nr. 01.04/01.05 
 
- Hochbauzeichnerin EFZ,  

Mitglied Geschäftsleitung 
- Hobbies: Lesen, Velofahren 
- 4 Jahre Mitglied des Gemeinderates, davor 

11 Jahre Mitglied der Baukommission 
 



Liste 2: Schweizerische Volkspartei (SVP) 
 

 

 Thierstein Yvonne, 1979, bisher 
Lorraineweg 8 
Listen-Nr. 02.01/02.02 
 
- Kauffrau, Productmanagerin  

MyCityHighlight AG 
- Hobbies: Geocaching, Wandern 
- 4 Jahre Mitglied des Gemeinderates,  

Organisationsteam Kindertage (2 Jahre) 
 

 Ramseier Jürg, 1984, bisher 
Hinterreutenenweg 35 
Listen-Nr. 02.03/02.04 
 
- Geschäftsführer Stv. Röthlisberger Zim-

merei AG Bowil, Mitarbeit im Schneesport  
- Hobbies: Skifahren/Skirennsport, Sport allg. 
- 4 Jahre Mitglied des Gemeinderates, 

Vorstand SVP Zäziwil 
 

 Ummel Tanja, 2000, neu 
Eichiweg 32 
Listen-Nr. 02.05 
 
- Bernische Gemeindefachfrau FA 
- Hobbies: Unihockey, Sport allg., Familie 

und Freunde 
- Vorstand SVP Zäziwil und UH Zulgtal Eagles, 

OK-Präsidentin Schwarzenegg-Märit 
 



Wahlanleitung in Kürze  
 

Am 22. Oktober 2023 findet die Gesamterneuerungswahl für die 5 Mitglieder des Ge-
meinderates statt. Diese Behörde wird im Verhältniswahlverfahren (Proporz) gewählt. 
Das heisst, dass die Sitze im Verhältnis der Listenstimmen verteilt werden. Innerhalb 
einer Liste (Partei) sind diejenigen Kandidierenden gewählt, die am meisten Stimmen 
erhalten haben. 
 
Sie erhalten mit diesem Kuvert einen leeren amtlichen Wahlzettel sowie einen ausser-
amtlichen Wahlzettel je Partei mit den vorgedruckten Kandidatinnen und Kandidaten. 
Für die Ausübung Ihres Wahlrechts machen wir auf folgende Punkte aufmerksam: 
 
– Es darf nur ein einziger Wahlzettel verwendet und ins Wahlkuvert gelegt werden. 

 
– Wählbar sind nur Kandidatinnen und Kandidaten, welche in dieser Broschüre bzw. 

auf den ausseramtlichen vorgedruckten Wahlzetteln aufgeführt sind. 
 

– Der ausseramtliche (vorgedruckte) Wahlzettel  
 kann unverändert abgegeben werden; die Partei erhält damit so viele Stim-

men, wie Sitze zu vergeben sind 
 kann wie folgt handschriftlich geändert werden durch: 

Streichen von Kandidatennamen; die leeren Linien zählen als Zusatzstimmen 
für die betreffende Partei 
Kumulieren: ein Kandidatenname darf zweimal geschrieben werden. Diese 
Kandidatin bzw. dieser Kandidat erhält somit zwei Stimmen. Namen vollstän-
dig aufführen. Gänsefüsschen („) oder „dito“ und Ähnliches sind ungültig.  
Panaschieren: Kandidatennamen anderer Parteien dürfen ein- oder zweimal 
auf den ausgewählten ausseramtlichen Wahlzettel geschrieben werden. Damit 
erhält die von Ihnen bevorzugte Liste zwar weniger Stimmen, dafür unter-
stützen Sie jemanden aus einer anderen Liste.  

 
– Wer den amtlichen Wahlzettel benützt, muss mindestens einen Kandidatenna-

men einsetzen. Es können Kandidatennamen, die auf einem der vorgedruckten 
ausseramtlichen Wahlzettel aufgeführt sind, ein- oder zweimal eingesetzt werden. 
Wird der amtliche Wahlzettel oben im entsprechenden Feld mit einer Parteibe-
zeichnung und/oder Listennummer versehen, so zählen die leeren (übrigen) Linien 
für die bezeichnete Partei als Zusatzstimmen. 
 

– Der Wahlzettel darf nur handschriftlich ausgefüllt oder geändert werden. 
 

– Der Wahlzettel darf nicht mehr als 5 Namen enthalten. Überzählige Namen 
werden vom Wahlausschuss gestrichen.   
 

Stimmabgabe 
Die Stimmabgabe kann brieflich oder persönlich an der Urne erfolgen. Nähere Hin-
weise sind auf dem erhaltenen Wahl- und Abstimmungskuvert aufgedruckt.  

Wir freuen uns, dass Sie Ihr  
Wahlrecht ausüben!               

 


